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Thuringer Landesverwaltungsamt - Postfach 22 49 - 99403 Weimar

Landratsamt Gotha

Herrn Landrat Onno Eckert 0.V.i.A
18.-Méarz-Strafte 50

99867 Gotha

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Landkreis Gotha 2026
hier: Wirdigung und Zulassung vorzeitige Bekanntmachung

Sehr geehrter Herr Landrat Onno Eckert,

die vorgelegte Haushaltssatzung fiir das Jahr 2026 enthalt keine

genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Bei der Prifung der vorgelegten Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan fur
das Jahr 2026 ergaben sich keine Feststellungen, die eine Beanstandung des
Beschlusses Uber die Haushaltssatzung begriinden wirden.

Die vorzeitige Bekanntmachung gemaf § 57 Abs. 3 Satz 2i. V. m. § 21 Abs.
3 Satz 3 ThurKO wird ausdricklich zugelassen.

Ein Exemplar der offentlichen Bekanntmachung bitten wir uns elektronisch
zuzusenden.

Hinweise:

1. Kreditaufnahmen nach dem Thiringer Kommunalen
Investitionsprogrammgesetz fir die Jahre 2026 bis 2029 (ThirKIpG)
sind gesondert entweder in 8§ 6 der Haushaltssatzung als ,Weitere
Angabe“ mit ,Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem
ThirKlpG* oder als ,nachrichtlich” gekennzeichneter Ausweis im 8§ 2
der Haushaltssatzung unterhalb der Angabe fir den Gesamtbetrag der
Kreditaufnahmen far Investitionen und
Investitionsférderungsmaf3nahmen auszuweisen. Wir bitten darum, vor
Verdffentlichung  die  Haushaltssatzung um  die  geplante
Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem ThirKplG zu
erganzen. Der Ausweis der Kreditaufnahme nach dem ThurKIpG wird
hierbei nicht als ,Festsetzung“ in der Haushaltssatzung betrachtet,
sondern informiert lediglich tUber die geplante Veranschlagung der
,Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem ThurKlpG*
im Haushaltsplan. Insofern handelt es sich um eine redaktionelle
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Frau Claudia Born
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(bitte bei Antwort angeben)
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Weimar, den 14.01.2026

Thiringer
Landesverwaltungsamt
Jorge-Semprin-Platz 4
99423 Weimar

tlvwa.thueringen.de

Besuchszeiten:
Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr
13:30-15:30 Uhr
Freitag: 08:30-12:00 Uhr
Bankverbindung:
Kontoinhaber: Freistaat Thiringen
IBAN: DE80820500003004444117
BIC: HELADEFF820

Landesbank
Hessen-Thuringen (HELABA)

USt.-ID: DE367506321
Leitweg-ID: 16900334-0001-29

Informationen zum Umgang mit Ihren
Daten im Thiringer Landesverwaltungs-
amt finden Sie im Internet unter:
tivwa.thueringen.de/datenschutz.

Auf Wunsch ubersenden wir Ihnen eine
Papierfassung.


file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/
file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/
file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/datenschutz/
file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/datenschutz/

Anpassung, einer nochmaligen Befassung des Kreistags bedarf es
daher nicht.

2. Zusatzlich bitten wir um Erfassung der geplanten Kreditaufnahme in
der Schuldenibersicht. Hierbei sollte die Kreditaufnahme nachrichtlich
als ,Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem
TharKIpG* unter Nr. 1.6 erfolgen, beispielsweise als Nr. 1.6.1.
Ebenso bestehen keine durchgreifenden Bedenken gegen eine
erweiterte Darstellung unter einer Nr. 1.7, wenn eine Zwischensumme
»otand der Verschuldung am Kreditmarkt“ gebildet wird, die dann die
Summe der Nrn. 1.6 und 1.7 umfasst. Eine kurze Erlauterung zu den
geplanten kapitaldienstfinanzierten Krediten im Vorbericht waére
winschenswert.

3. GeméaR § 2 Abs. 2 Nr. 4 ThurGemHYV sind die Wirtschaftsplane und
neuesten Jahresabschlisse der Sondervermdgen, fur die
Sonderrechnungen gefiihrt werden, dem Haushaltsplan als Anlage
beizufiigen. Gleiches gilt fir die Unternehmen mit einer tber 50
Prozent liegenden eigenen Beteiligung. An die Stelle der
Jahresabschlisse und Wirtschaftsplane kann allerdings eine
kurzgefasste Ubersicht uber die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung der Betriebe treten. Das
Rundschreiben Nr. 3/2021 des TLVwA konkretisiert hierzu, dass die
Wirtschaftsplane zwar nicht separat beizufligen sind, es fur die
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des entsprechenden
Unternehmens jedoch unabdingbar sei, die Planzahlen der folgenden
Wirtschaftsjahre zu kennen. Insofern sollte mindestens der Entwurf der
Wirtschaftsplane oder aber eine durch das Unternehmen selbst
zugearbeitete Darstellung tber die kiinftige Entwicklung als Grundlage
zur Erstellung der Pflichtanlage zum Haushaltsplan dienen.

4. Nach § 80 Abs. 2 ThirKO ist die Jahresrechnung innerhalb von vier
Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen. Der
Kreistag soll nach den Mal3gaben des § 80 Abs. 3 ThiurKO Uber die
Feststellung der gepriften Jahresrechnung des Landkreises bis
spatestens zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden
Jahres beschliel3en. Der Landkreis Gotha legte letztmalig im Jahr 2023
die geprifte Jahresrechnung 2021 der Rechtsaufsichtsbehérde vor.

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass der Landkreis MaRnahmen
zu ergreifen hat, die Prufrickstande der eigenen Jahresrechnungen
abzubauen um die gesetzlichen Fristen einzuhalten.

Mit freundlichen GrifRen
Im Auftrag

gez. Axel Scheid
Referatsleiter
(ohne Unterschrift, da elektronisch erstellt)
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